
Benutzungsordnung der
Selbecker Bücherei

in der Schule

Öffentliche Bücherei
       45481 Mülheim     Karl Forst Str. 13 

§ 1 Allgemeines

1. Die Bücherei ist eine öffentliche Einrichtung des
Selbecker Bürgervereins. Sie hat die Aufgabe, Bü-
cher und andere Medien zu Zwecken der Informati-
on und Bildung, zur Unterhaltung und Freizeitge-
staltung bereitzustellen.

2.  Jeder ist  berechtigt,  die  Bücherei  im Rahmen
dieser  Benutzungsordnung  auf  öffentlich-rechtli-
cher Grundlage zu benutzen.

3.  Die  Benutzung  der  Bücherei  ist  grundsätzlich
unentgeltlich.  Entgelte  für  besondere Leistungen,
sowie  Versäumnisgebühren  und  Auslagenersatz
werden  nach  der  zu  dieser  Benutzungsordnung
gehörenden Gebührenordnung in der jeweils gülti-
gen Fassung erhoben.

§ 2 Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind auf der  Rückseite aufge-
führt. Änderungen und Ausnahmen werden durch
Aushang bekannt gemacht.

§ 3 Anmeldung

1. Erwachsene melden sich persönlich unter Vor-
lage eines gültigen Personalausweises an und er-
halten einen Benutzerausweis. Der/die Benutzer/in
bestätigt  mit  seiner/ihrer  Unterschrift,  die  Benut-

zungsordnung  zur  Kenntnis  genommen  zu
haben. Es gilt die jeweils gültige Fassung

2. Bei der Anmeldung von Nutzern unter 16 Jah-
ren  ist  die  Unterschrift  eines/einer  gesetzlichen
Vertreters/in vorzulegen. Der gesetzliche Vertre-
ter/die gesetzliche Vertreterin verpflichtet sich da-
mit zur Haftung für den Schadensfall und zur Be-
gleichung anfallender Entgelte und Gebühren.

3. Die Benutzer/die Benutzerinnen sind verpflich-
tet, der Bücherei Änderungen ihres Namens oder
ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen.

§ 4 Benutzerausweis

1. Die Ausleihe von Medien ist nur mit einem gül-
tigen Benutzerausweis zulässig.

2. Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und
bleibt Eigentum der Bücherei. Sein Verlust ist der
Bücherei unverzüglich anzuzeigen. Für Schäden,
die  durch  Missbrauch  des  Benutzerausweises
entstehen, haftet der eingetragene Benutzer / die
Benutzerin bzw. die gesetzliche Vertretung.

3. Für die Ausstellung eines Benutzerausweises,
neu, oder als Ersatz für einen abhanden gekom-
menen  oder  beschädigten  Ausweis,  wird  eine
Gebühr erhoben.

§ 5 Benutzung, Ausleihe, Leihfrist

1. Die  angebotenen Medien können in der Bü-
cherei  und durch Ausleihe außer Haus genutzt
werden.  Bei der Nutzung von Medien sind die
gesetzlichen Bestimmungen  des  Urheberrechts
zu beachten. Bei Verletzung des Urheberrechts
haftet der Benutzer/die Benutzerin. Ebenso gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen des JÖschG!

2. Die Leihfrist beträgt
- für Bücher, Spiele, CDs, CD-ROMs: 4 Wochen 
- für Videos, DVDs (Filme): 1 Woche

3.  Die  Leihfrist  kann  vor  ihrem Ablauf  verlängert
werden (Videos + DVD's 1 x, alle anderen Medien
2 x), wenn keine Vormerkung vorliegt. Eine Verlän-
gerung bereits  überfälliger  Medien  ist  nicht  mög-
lich.

4. Die Verlängerung kann vor Ort, oder auch telefo-
nisch erfolgen.  Bei telefonischer Verlängerung ist
der Benutzer unabhängig vom Quittungsdruck, der
dann in der Bücherei hinterlegt wird, für die Einhal-
tung der neuen Ausleihfrist verantwortlich, und be-
zahlt etwaige Gebühren bei der Rückgabe.

§ 6 Ausleihbeschränkungen

1. Medien,  die  zum Informationsbestand gehören
oder aus anderen Gründen nur in der Bücherei be-
nutzt werden sollen, können dauernd oder vorüber-
gehend von der Ausleihe ausgeschlossen werden.

2. Die Anzahl der von einem Benutzer entleihbaren
Medien kann von der Bücherei begrenzt werden.

3.  Medien,  die  Altersbeschränkungen  unterliegen
(z.B. Filme, FSK ab 12 J.), werden nur an Benutzer
ausgegeben, die den Vorgaben entsprechen.

§ 7 Vormerkung

Für  ausgeliehene Medien  (außer  Videos,  DVD's)
kann die Bücherei auf Wunsch des Benutzers/der
Benutzerin eine Vormerkung entgegennehmen.

§ 8 Rückgabe

1.  Die  Medien  sind  vor  Ablauf  der  Leihfrist  und
während  der  Öffnungszeiten  in  der  Bücherei  zu-
rückzugeben.

2. Videos sind zurückgespult abzugeben,

3.  Bei  Überschreitung  der  Leihfrist  ist  eine  Ver-
säumnisgebühr gemäß der jeweils gültigen Gebüh-
renordnung  zu  entrichten,  egal,  ob  schon  eine



schriftliche  Mahnung  erfolgte.  Bei  schriftlicher
Mahnung  sind  zusätzlich  die  Portokosten  zu  er-
statten.

4. Mahngebühren und sonstige Forderungen wer-
den ggf. auf dem Rechtswege eingezogen.

§ 9 Behandlung der Medien, Haftung

1.  Die  Medien  sind  sorgfältig  zu  behandeln.  Für
Verlust oder Beschädigungen ist der Benutzer/ die
Benutzerin schadensersatzpflichtig.

2. Vor jeder Ausleihe sind die Medien vom Benut-
zer/von der Benutzerin auf offensichtliche Mängel
zu überprüfen.

3. Verlust oder Beschädigung der Medien sind der
Bücherei  unverzüglich  anzuzeigen.  Es  ist  unter-
sagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder be-
heben zu lassen, ebenso Ersatz selbst zu beschaf-
fen.

4.  Eine Weitergabe des Benutzerausweises oder
ausgeliehener Medien an Dritte ist nicht statthaft.
Der/die  Benutzer/in  haftet  auch für Schäden, die
durch  unzulässige  Weitergabe  von  Medien  bzw.
des Benutzerausweises an Dritte entstehen. 

§ 10 Schadenersatz

Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die
Bücherei. Der Schadenersatz bemisst sich bei Be-
schädigung nach den Kosten der Wiederherstel-
lung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungs-
wert incl. eventueller Kosten für die Wiedereinstel-
lung.

§ 11 Verhalten in der Bücherei,  Haus-
recht

1. Jeder Benutzer/jede Benutzerin hat sich so zu
verhalten,  dass  andere  nicht  gestört  oder  in  der

Benutzung der Bücherei beeinträchtigt werden.

2. Rauchen, Essen und Trinken sind in der Bü-
cherei nicht gestattet. Tiere dürfen in die Büche-
rei nicht mitgebracht werden.

3. Für verloren gegangene, beschädigte oder ge-
stohlene  Gegenstände der  Benutzer/der  Benut-
zerinnen übernimmt die Bücherei keine Haftung 

4. Das Hausrecht nimmt der/die Leiter/in der Bü-
cherei oder die mit seiner Ausübung beauftragte
Person wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leis-
ten.

§ 12 Ausschluss von der Benutzung

Benutzer/innen,  die  gegen  die  Benutzungsord-
nung schwerwiegend oder wiederholt verstoßen,
können dauernd oder für eine begrenzte Zeit von
der  Benutzung  der  Bücherei  ausgeschlossen
werden.

§ 13 Datenschutz

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung der Bücherei 
werden die notwendigen Daten elektronisch ge-
speichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

§ 14 Inkrafttreten

Die Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1.1.2014 in Kraft. 

Mülheim-Ruhr, den 1.1.2014

Gebührenordnung (Stand 1.1.2014)

Hörbücher, Videos, DVD's (Filme)          1,00 €

Verlängerungsgebühr      =            Leihgebühr
Versäumnisgebühr        2fache Leihgebühr

Alle anderen Medien

Leihgebühr           kostenlos
Versäumnisgebühr                   0,50 €
Die Versäumnisgebühren verstehen sich pro 
Medium und Woche, ggf. plus Porto.

Benutzerausweis

Ersterstellung & Ersatz bei Verlust / Beschädi-
gungen     1,50 €

Öffnungszeiten

Freitag: 14.00 - 18.00 Uhr

Telefon während der Öffnungszeiten:

                   01525-2425288
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